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Einführung / Rechtsgrundlagen

1. Einführung
Ausgehend vom verfassungsrechtlich geschützten Grundsatz der Ver-Grundsatz der Ver-
tragsfreiheittragsfreiheit  (Art. 2 Abs. 1 GG) können Arbeitsverhältnisse sowohl befris
tet als auch unbefristet geschlossen werden.
Die gesetzliche Legaldefinition der Arbeitsverhältnisse Legaldefinition der Arbeitsverhältnisse in § 611a BGB 
enthält keine Einschränkung der Ausgestaltung von Arbeitsverträgen, 
sondern regelt lediglich, wann rechtlich vom Vorliegen eines Arbeitsver
hältnisses auszugehen ist. Damit dient § 611a BGB im Wesentlichen der 
Abgrenzung von anderen Vertragsgestaltungen, insbesondere Werkverträ
gen. Aus dieser Vorschrift lassen sich daher keine Einschränkungen für die 
Zulässigkeit des Abschlusses von befristeten Arbeitsverträgen herleiten.
Obwohl also nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit sowohl befristete 
als auch unbefristete Arbeitsverhältnisse zulässig sind, stellen sich für 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befristete Arbeitsverträge als eine 
besondere Belastung dar, weil sie dem Bestreben nach einer möglichst 
dauerhaften Absicherung der wirtschaftlichen Existenz durch das bereits 
bei Vertragsbeginn absehbare Ende des Beschäftigungsverhältnisses ent
gegenlaufen. Befristete Arbeitsverhältnisse werden nicht nur aus diesem 
Grund auch als „prekäre Beschäftigungsverhältnisse“„prekäre Beschäftigungsverhältnisse“ bezeichnet, weil sie 
vom charakteristischen Standard des NormalarbeitsverhältnissesNormalarbeitsverhältnisses abwei
chen. Als Normalarbeitsverhältnis in diesem Sinn kann die Ausgestaltung 
mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeitbeschäftigung und mit 
tarifvertraglich normierter Lohn oder Gehaltsstruktur und Sozialversiche
rungspflicht betrachtet werden.

WICHTIG

Auch wenn die weiteren Bestandteile eines Normalarbeitsverhältnisses im 
Bereich der Einbeziehung der AVR Caritas in der Regel unproblematisch 
erfüllt werden, stellen befristete Arbeitsverträge eine wesentliche Abwei
chung vom Normalarbeitsverhältnis dar.

2. Rechtsgrundlagen
Sowohl durch europäisches als auch durch nationales Recht und durch 
Sonderregelungen in den AVR Caritas sind Bestimmungen getroffen wor
den, die in unterschiedlicher Weise Rahmenbedingungen für die Begren
zung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen schaffen sollen.
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 Rechtsgrundlagen

2.1 Europäisches Recht
Ausgangspunkt der europarechtlichen Ausgestaltung zulässiger Befris
tungsmöglichkeiten ist die Europäische Befristungsrichtlinie 1999/70/EG,Europäische Befristungsrichtlinie 1999/70/EG, 
mit der die Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverhältnisse umge
setzt wurde. Ziel dieser Richtlinie ist der Diskriminierungsschutz der betrof
fenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie insbesondere auch die 
Verhinderung des Missbrauchs von Kettenbefristungen. Missbrauchs von Kettenbefristungen. Befristungen als 
solche sollen durch diese Richtlinie nicht ausgeschlossen werden, sondern 
es soll lediglich deren missbräuchliche Verwendung verhindert werden.
Die nationalen Rechtsanwender haben bei der Auslegung ihres nationalen 
Rechts die Vorgaben der Richtlinien zu beachten und dabei die in der 
Richtlinie verkörperten Zwecke des Gemeinschaftsrechts möglichst voll
ständig zu verwirklichen (Art. 288 Satz 3 AEUV).
Nach § 5 der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverhältnisse ste
hen den EUMitgliedstaaten verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, um 
eine effektive MissbrauchskontrolleMissbrauchskontrolle zu erreichen:

• Definition von sachlichen Gründen, die die Verlängerung solcher Verträge 
oder Verhältnisse rechtfertigen,

• Regelung der insgesamt maximal zulässigen Dauer aufeinanderfolgender 
Arbeitsverträge oder verhältnisse sowie

• Festlegung der zulässigen Zahl der Verlängerungen solcher Verträge oder 
Verhältnisse.
Die Umsetzung dieser Vorgaben erfolgt in Deutschland durch das Teilzeit- Teilzeit- 
und Befristungsgesetzund Befristungsgesetz (TzBfG).

Von Einfluss auf das Befristungsrecht ist darüber hinaus auch die Richt-Richt-
linie (EU) 2019/1152linie (EU) 2019/1152 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20.6.2019 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in 
der Europäischen Union.der Europäischen Union. Diese Regelungen beinhalten u. a. Vorgaben 
zur Höchstdauer der Befristung zur Erprobung (zur Erprobungsbefristung  
 Ziffer 4.2.5) und haben aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung dieser 
Richtlinie  mit Wirkung ab dem 1.8.2022 zu Änderungen in den §§ 7, 12, 
15, 16, 18 sowie 21 und 22 TzBfG geführt.

2.2 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)
In Umsetzung der Europäischen Befristungsrichtlinie 1999/70/EG ( 
Ziffer 2.1) legt auch das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeits
verträge (Teilzeit und Befristungsgesetz – TzBfG) lediglich die Voraus
setzungen für die Zulässigkeit von Befristungsvereinbarungen fest, will 
diese Beschäftigungsform aber gerade nicht ausweiten.1 Vielmehr besteht 
Übereinstimmung mit den unionsrechtlichen Regelungsvorstellungen, 

1 BTDrucks. 14/4374, S. 12.
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dass „unbefristete Verträge die übliche Form des Beschäftigungsverhält
nisses darstellen und weiter darstellen werden“.1

Die Festschreibung eines NormalarbeitsverhältnissesNormalarbeitsverhältnisses als rechtlicher 
Ausgangspunkt des Befristungsrechts wird durch die 2001 erfolgte Ein
fügung von § 620 Abs. 3 BGB verdeutlicht. So sieht § 620 Abs. 3 BGB 
vor, dass für Arbeitsverträge, die entgegen dem Normalarbeitsverhältnis 
lediglich auf bestimmte Zeit abgeschlossen werden, das Teilzeit und 
Befristungsgesetz gilt. 
§ 14 TzBfG greift den Grundsatz der Abweichung vom Normalarbeitsver
hältnis mit der Regelung auf, dass eine Befristung von Arbeitsverhältnis
sen nur unter den dort genannten Bedingungen zulässig ist.
Der darin ausgedrückte Paradigmenwechsel vollzieht sich also von der zu
vor grundsätzlich auch im Arbeitsverhältnis gemäß § 620 Abs. 1 BGB an
erkannten Zulässigkeit von Befristungsvereinbarungen, die lediglich durch 
Ausnahmen beschränkt wurde, zum generell gemäß § 14 Abs. 1 TzBfG 
geforderten Sachgrund, der lediglich ausnahmsweise entbehrlich ist.2

Daraus wird deutlich, dass das unionsrechtliche Regelungsziel der Ver
meidung eines Missbrauchs von Kettenbefristungen ebenfalls zur Kon
kretisierung der Normzwecke des TzBfG heranzuziehen ist. Andererseits 
ist aber auch nicht zu verkennen, dass einzelne Regelungen im TzBfG 
eine Erleichterung befristeter Arbeitsverträge vorsehen, so die Erweite
rung der Sachgründe im öffentlichen Dienst, § 14 Abs. 1 Nr. 7 TzBfG 
und die Zulässigkeit der Befristung gegenüber älteren Beschäftigten,  
§ 14 Abs. 3 TzBfG. Die Zielsetzung des TzBfG kann dementsprechend 
nicht ausschließlich im Sinne eines Zurückdrängens der befristeten Ar
beitsverhältnisse verstanden werden, sondern vor allen Dingen in der Bin
dung an klar normierte Voraussetzungen.3 

2.3 AVR Caritas
Die AVR Caritas (AVR) sind kein eigenständig anwendbares Rechtssystem 
und sie stellen insbesondere keinen Tarifvertragkeinen Tarifvertrag dar.4 Die AVR finden 
deshalb immer nur dann Anwendung, wenn arbeitsvertraglich eine ent
sprechende AVR-Einbeziehungsklausel AVR-Einbeziehungsklausel vereinbart worden ist.5

Sofern der Arbeitsvertrag eine entsprechende Einbeziehungsklausel be
inhaltet, findet § 19 AVR Allgemeiner Teil (AT) Anwendung, der seiner 
Überschrift nach die „Sonstige Beendigung des Dienstverhältnisses“ regelt. 
Damit nimmt § 19 AVR AT Bezug auf die vorangegangenen Regelungen 

1  Vgl. die Präambel der Rahmenvereinbarung der Europäischen Sozialpartner zur RL 
1999/70/EG.

2 Schlachter, NZA 2003, 1180.
3 Erfurter Kommentar/MüllerGlöge, § 14 TzBfG, Rn. 3.
4 BAG, Urteil vom 25.3.2009, 7 AZR 710/07.
5 KAGH, Urteil vom 9.7.2021, M 26/2020; BAG, Urteil vom 17.11.2005, 6 AZR 160/05.
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der §§ 14 ff. AVR AT, in denen die Beendigung durch Kündigung geregelt 
wird und auf § 18 AVR AT, in dem die Beendigung wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit geregelt wird. Für das Befristungsrecht von Bedeutung 
sind insbesondere die Regelungen in § 19 Abs. 1 und Abs. 3 AVR AT.
§ 19 Abs. 1 AVR AT § 19 Abs. 1 AVR AT sieht vor, dass befristete Dienstverhältnisse ohne 
Kündigung mit Ablauf des Zeitraumes enden, für den sie eingegangen 
sind, sofern nicht vorher eine Vertragsverlängerung schriftlich vereinbart 
worden ist. Die Vorschrift definiert also nicht, unter welchen Vorausset
zungen eine Befristung zulässig ist und enthält insbesondere keine all
gemeine Zulässigkeit befristeter Beschäftigungsverhältnisse ohne weitere 
Voraussetzungen. Insofern beinhaltet § 19 Abs. 1 AVR AT also keine Aus
weitung der Beschäftigungsverhältnisse über die Grenzen des Teilzeit und 
Befristungsgesetzes hinaus.
Nach § 19 Abs. 3 AVR AT§ 19 Abs. 3 AVR AT endet das Dienstverhältnis, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Mitarbeiter das 
Alter der RegelaltersgrenzeRegelaltersgrenze (§ 35 Satz 2 SGB VI i.V.m. § 235 SGB VI) 
vollendet. Im Gegensatz zu § 19 Abs. 1 AVR AT handelt es sich bei dieser 
Regelung um eine Bestimmung, die für alle Beschäftigungsverhältnisse 
Anwendung finden soll, sofern arbeitsvertraglich auf die AVR Bezug ge
nommen worden ist. 
Rechtlich kann jedoch durch eine bloße dienstvertragliche Bezugnahme 
auf § 19 Abs. 3 AVR AT keine wirksame Altersbefristung begründet wer
den. Insofern wird die zwingende Schriftform des § 14 Abs. 4 TzBFG 
durch die reine Verweisung auf § 19 Abs. 3 AVR AT nicht gewahrt.

RECHTSPRECHUNG

In einem vom Arbeitsgericht Mainz entschiedenen Fall war auf der  
Basis eines CaritasStandardvertrags in § 2 auf die AVR Caritas verwie
sen worden. Der Arbeitsvertrag selbst war aber „auf unbestimmte Zeit“ 
abgeschlossen. Als die Mitarbeiterin kurz vor Erreichung der Regelal
tersgrenze stand, wurde ihr durch den kirchlichen Arbeitgeber mitgeteilt, 
dass ihr Beschäftigungsverhältnis aufgrund der Altersbefristung nach  
§ 19 Abs. 3 AVR AT enden werde. Das Arbeitsgericht Mainz hat die 
Altersbefristung wegen Verstoßes gegen das zwingende Schriftformer
fordernis für unwirksam erklärt.1

Grundsätzlich sind derartige Altersbefristungen zwar zulässig und üblich 
( Ziffer 6). Allerdings ist nach der Rechtsprechung des Bundesarbeits
gerichts die SchriftformSchriftform aus dem Teilzeit und Befristungsgesetz auch auf 

1 ArbG Mainz, Urteil vom 24.6.2021, 7 Ca 84/21.
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